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Haftungsregelungen bei Abschlusspr�fern –
ein Pl�doyer f�r mehr Markt

B is zum Jahresende 2006 will die Europ�-
ische Kommission einen Bericht �ber

die Auswirkungen der derzeitigen unter-
schiedlichen nationalen Haftungsregelun-
gen f�r Abschlusspr�fungen auf die europ�-
ischen Kapitalm�rkte und auf die Pr�fungs-
gesellschaften vorlegen. Insbesondere soll
eine objektive Analyse von Haftungsbegren-
zungsregelungen vorgenommen werden.

Zur Vorbereitung dieses Berichts hat die
Kommission eine unabh�ngige Studie in
Auftrag gegeben, die im Oktober dieses Jah-
res ver�ffentlicht worden ist. Obwohl die
vom Beratungsunternehmen London Eco-
nomics in Zusammenarbeit mit Ralf Ewert
von der Universit�t Frankfurt a.M. erstellte
umfangreiche Studie keine expliziten Emp-
fehlungen enth�lt, sind Pr�ferenzen er-
kennbar: Der Markt f�r Pr�fungsmandate
bei kapitalmarktorientierten Unternehmen
ist hoch konzentriert und wird von den „Big
Four“ dominiert. Haftungsf�lle k�nnen die
Existenz eines oder mehrerer der großen
Pr�fungsnetzwerke bedrohen, die Versi-
cherbarkeit der Risiken ist eingeschr�nkt.
Angesichts dieser Situation tendiert die Stu-
die zu einer differenzierten Haftungsbe-
grenzung, die abh�ngig ist von der Gr�ße
der Pr�fungsgesellschaft, damit einerseits
die aus der Haftung resultierenden Anreize
zur Steigerung der Pr�fungsqualit�t f�r die
großen Gesellschaften nicht zu schwach
ausfallen, andererseits kleinere Gesellschaf-
ten durch zu hohe Haftungsrisiken nicht
vom Markteintritt abgehalten werden. Kon-
krete Regelungsvorschl�ge werden ange-
sichts der unterschiedlichen �konomischen
und rechtlichen Situation in den einzelnen
EU-L�ndern nicht gemacht. M. E. betont die
Studie zu stark die durch den Zerfall eines
der großen Netzwerke zuk�nftig drohenden
Risiken. Aber auch in diesem dramatischen
Fall geht das in den K�pfen der Partner und
Partnerinnen gebundene Humankapital
nicht verloren, weil Neugr�ndungen oder
der Anschluss an ein „Mid-tier Network“
m�glich sind. Bei zu starker Dominanz des
Marktes etwa durch nur noch zwei große
Gesellschaften k�nnte der Gesetzgeber im
Extremfall auch die Aufspaltung der Gesell-
schaften anordnen. Weiter gilt, dass trotz

hoher Haftungs- und Reputationsrisiken
die Pr�fungs- und Beratungsbranche sich
�ber Jahrzehnte hinweg ganz ausgezeichnet
entwickelt hat. Hierbei kr�ftig mitgeholfen
hat auch der Grundsatz „More Standards,
More Fees“. Zu bedenken ist allerdings, dass
�berm�ßig hohe Haftungs- und Reputati-
onsrisiken �ber die Honorare weitergege-
ben werden und damit letztlich ex ante von
den Investoren „bezahlt“ werden. Insofern
k�nnte auch aus deren Sicht eine Haftungs-
begrenzung sinnvoll sein. Charlie McCreevy,
der f�r den Binnenmarkt zust�ndige Kom-
missar, hat schon erkl�rt, dass er eine Haf-
tungsbeschr�nkung vorschlagen wird.

Was folgt nun f�r Deutschland? Zwar k�n-
nen sich die Bef�rworter einer Haftungsbe-
grenzungsregelung im Grundsatz best�tigt
f�hlen, gleichwohl ist die derzeitige Haf-
tungsregelung in § 323 HGB nach wie vor

deutlich zu kritisieren. Aus �konomischer
Sicht nicht bestritten werden n�mlich die
grunds�tzlich positiven Anreizwirkungen
einer Dritthaftung bei Fahrl�ssigkeit des Ab-
schlusspr�fers gegen�ber gesch�digten In-
vestoren, die bekanntlich durch § 323 HGB
gerade ausgeschlossen wird. Kontrovers dis-
kutiert wird allein die konkrete Ausgestal-
tung einer solchen Regelung, etwa ob der
Haftungsumfang auch durch ein Mitver-
schulden des bilanzaufstellenden Organs
beschr�nkt werden sollte oder wie quantita-
tive Haftungsobergrenzen ausgestaltet wer-
den sollten. Grunds�tzlich k�nnte man sich
auch in Deutschland am �sterreichischen
Modell orientieren, welches die Haftungs-
obergrenze abh�ngig macht von der Gr�ße
des gepr�ften Unternehmens: Je gr�ßer das
Unternehmen, umso h�her die Haftung.
�ber die konkrete H�he der Betr�ge wird zu
diskutieren sein. Eine solche Haftungsrege-
lung w�rde den in der genannten Studie for-
mulierten Kriterien im Grundsatz gen�gen.

Was die Haftung des Pr�fers gegen�ber dem
Auftraggeber betrifft, k�nnte man auch
argumentieren, dass es dem Pr�fer und sei-
nem Auftraggeber �berlassen bleibt, ob und
in welcher H�he eine Haftungsbegren-
zungsregelung vereinbart wird. Dies k�nnte
sicherstellen, dass differenzierte risikoad�-
quate Vertragsarrangements von den Betei-
ligten gew�hlt werden k�nnten. Bei kapital-
marktorientierten Unternehmen sollte die
Haftungsregelung offen gelegt werden.
Dadurch wird der Druck auf den Aufsichts-
rat erh�ht, eine effiziente Haftungsregelung
zu vereinbaren. Eine solche Regelung kann
den Wettbewerb auf dem Pr�fungsmarkt
f�rdern. �berdurchschnittlich sorgf�ltig
und gewissenhaft arbeitende Abschlusspr�-
fer werden dann in der Lage sein, h�here
Haftungsrisiken einzugehen, und k�nnen
dies dem Markt durch entsprechende Haf-
tungsvereinbarungen auch glaubhaft signa-
lisieren. Die H�he der Haftungssumme wird
dann zu einem einfach zu beobachtenden
Qualit�tsindikator. Der Berufsstand verfolgt
jedoch – mit Zustimmung des Gesetzgebers
– eine wettbewerbsverhindernde Politik. In
der Begr�ndung zu § 16 der Berufssatzung
heißt es: „Es widerspricht der Berufsauf-
fassung der WP/vBP, bei gesetzlicher Haf-
tungsbegrenzung eine h�here Haftung zu
vereinbaren. Dieses Verbot soll WP/vBP
davor sch�tzen, dass einzelne Kollegen sich
�ber Haftungserweiterungen einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen.“ Diese Auffassung
ist unhaltbar, weil es aus �konomischer
Sicht w�nschenswert ist, dass Abschlusspr�-
fer versuchen, sich �ber die H�he der Haf-
tungssumme Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen.

Aus �konomischer Sicht ist
es w�nschenswert, dass Ab-
schlusspr�fer versuchen, sich
�ber die H�he der Haftungs-
summe Wettbewerbsvorteile
zu verschaffen
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